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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche
einen besseren Schutz für einen gutgläubigen Käufer verlangt, der (z.B. im
Liegenschaftshandel) Anzahlungen auf ein Gut geleistet hat, dessen bisheriger Besitzer
aber noch vor der Übertragung in Konkurs geht. Hintergrund dieses Vorstosses war die
neue Bestimmung des 1997 revidierten Schuldbetreibung- und Konkursgesetzes, dass
eine Konkurseröffnung unverzüglich, d.h. noch vor ihrer Publikation Rechtskraft erhält.
Wenig später überwies der Nationalrat auch noch eine Motion Baader (svp, BL) mit
demselben Inhalt. Der Ständerat lehnte diese Motion mit dem Argument ab, dass es
keinen Sinn mache, den Bundesrat mit einer Revision zu beauftragen, welche der
Nationalrat mit seiner Zustimmung zur parlamentarischen Initiative Cina selbst in die
Hand genommen habe. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat machte sich an die Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Cina
(cvp, VS) zum Schutz gutgläubiger Käufer von Immobilien, welcher er im Jahre 2001
Folge gegeben hatte. Er ging dabei aber nicht soweit, wie dies Cina verlangt hatte, und
nahm eine unmittelbar vor der Publikation eines Konkurses gemachte Anzahlung nicht
vom Konkursbeschlag aus. Um das Risiko derartiger Anzahlungen zu vermindern,
beschloss er immerhin, dass die Frist zwischen Konkurseröffung und deren Notierung
im Grundbuch möglichst kurz (maximal zwei Tage) ausfallen muss. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2003
HANS HIRTER

Bei der Behandlung der parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) zum Schutz
gutgläubiger Käufer, welche Immobilien von konkursiten Verkäufern erworben haben,
schloss sich der Ständerat dem Beschluss des Nationalrats (Verkürzung der
Publikationsfrist einer Konkurseröffung auf zwei Tage) an. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative Zanetti (sp, SO) Folge
gegeben, die verlangte, dass bei einem Konkurs die ausstehenden Löhne nur noch bis
zu einer bestimmten Maximalsumme gegenüber anderen Forderungen von Gläubigern
privilegiert sein sollen. Die Kommission für Rechtsfragen legte nun eine entsprechende
Teilrevision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vor. Sie
beantragte darin, dass Forderungen von Arbeitnehmern nur bis zum Betrag des gemäss
obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes (derzeit
126'000 Fr.) in der ersten Klasse privilegiert sein sollen. Über diesen Höchstbetrag
hinausgehende Forderungen wären in der dritten Klasse einzuordnen. Der Bundesrat
war damit grundsätzlich einverstanden. Er regte jedoch an, die aus einem Sozialplan
entstehenden Ansprüche von Arbeitnehmern besser zu berücksichtigen. Der
Nationalrat stimmte in der Wintersession dieser Revision zu und nahm das Anliegen des
Bundesrates auf. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm den Vorschlag des Nationalrats zur Teilrevision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs diskussionslos an. Der Vorschlag
geht auf eine parlamentarische Initiative Zanetti (sp, SO) aus dem Jahre 2003 zurück.
Das Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs soll so geändert werden, dass die bei
einem Konkurs ausstehenden Löhne nur noch bis zu einem Maximalbetrag (126'000
Franken Jahreslohn) gegenüber anderen Gläubigerforderungen privilegiert sein sollen.
In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 192 zu zwei Stimmen,
der Ständerat entschied sich einstimmig dafür. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN
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Personen, die aufgrund ungerechtfertigter Zahlungsbefehle auf Aberkennung der
Schuld klagen müssen, sollten künftig rasche Lösungen zur Löschung des
Betreibungseintrags gewährleistet werden. Mittels parlamentarischer Initiative forderte
FDP-Nationalrat Fabio Abate (TI) eine entsprechende Gesetzesanpassung im SchKG. In
seiner Begründung argumentierte er, dass mutmassliche Schuldner, die eine
Aberkennungsklage einreichen, mit äusserst hohen Gebühren belastet würden,
während diese für mutmassliche Gläubiger erheblich geringer ausfalle. Dies eröffne ein
Fenster für Missbrauch, was laut Abate in der Praxis tatsächlich häufig passiere. Neben
den offensichtlichen Nachteilen, die Personen, die das «Nichtbestehen der Schuld
feststellen lassen müssen», bei Geschäften wie einem Mietvertrag oder auf der
Stellensuche erführen, könnten ihnen auch erhebliche finanzielle Nachteile auferlegt
werden. Dies geschehe unabhängig davon, ob die Schuld überhaupt je bestanden habe
oder bereits getilgt worden sei. Der Initiant schlug als Lösung vor, dass Forderungen
während einer festzulegenden Frist gerichtlich geltend gemacht werden müssen. Bei
Vernachlässigung dessen würde die Betreibung künftig hinfällig und der Zahlungsbefehl
aufgehoben und gelöscht. Die RK-NR beschloss im Oktober 2010 einstimmig, der
parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Im Mai 2011 tat es ihr ihre
Schwesterkommission gleich. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2011
CATALINA SCHMID

Mit dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes ab dem 1. Januar 2013 wird neu
der Entzug der Handlungsfähigkeit nicht mehr in den kantonalen Amtsblättern publik
gemacht. Ob eine Person handlungsfähig ist, hat insbesondere bei Vertragsschlüssen
eine Bedeutung, da bevormundete Personen keine Verträge abschliessen können. Um
auch in Zukunft die Rechtssicherheit wahren zu können, gaben beide
Rechtskommissionen einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
fordert, dass das kantonale Betreibungsamt künftig über die Ergreifung oder Aufhebung
einer Massnahme des Erwachsenenschutzrechtes informiert wird und die Information
im Betreibungsregister einträgt. So ist die Information auch Dritten bei der Einholung
des Betreibungsregisterauszuges zugänglich.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2012
NADJA ACKERMANN

Im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs (SchKG)) beantragte der Bundesrat, die Motion Rutschmann (svp, ZH), welche
die SchKG-Revision angestossen hatte, abzuschreiben. Die beiden Parlamentskammern
folgten dem Antrag des Bundesrates und schrieben die Motion in der Sommer- bzw.
Herbstsession 2015 ab. 7

MOTION
DATUM: 25.09.2015
ELIA HEER

Verschuldete Personen sollen weniger stark unter Druck gesetzt werden, indem die
effektiv überwiesenen monatlichen Beträge für die Ratenzahlung von Steuern in die
Berechnung des Existenzminimums einbezogen werden, so die Forderung einer
parlamentarischen Initiative Golay (mcg, GE). Der Initiant knüpfte damit an eine 2013
abgelehnte parlamentarische Initiative Poggia (mcg, GE) (Pa.Iv. 12.405) an, welche das
gleiche Ziel verfolgt hatte. Doch auch drei Jahre später stiess das Anliegen im
Nationalrat mehrheitlich auf taube Ohren. Die grosse Kammer folgte dem Antrag ihrer
Kommissionsmehrheit und gab der Initiative keine Folge, da man Forderungen des
Gemeinwesens nicht gegenüber Forderungen anderer Gläubiger bevorzugen wolle. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

In einer Motion forderte Peter Schilliger (fdp, LU), dass das Verursacherprinzip bei den
Inkassokosten ausdrücklich im OR verankert wird. Die Inkassokosten sollen
vollumfänglich von jener Partei getragen werden, die diese Kosten verursacht; damit
sind nach Auffassung des Motionärs neben den Verzugszinsen als Entschädigung für
den entgangenen Kapitalzins auch die Kosten für die Realisierung der Forderung, also
die Aufwendungen des Inkassounternehmens, gemeint. Es könne nicht sein, dass die
Wirtschaft die Inkassokosten selber trage und durch die Preise auf die Konsumenten
überwälze. Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, weil damit ein
Automatismus eingebaut werde, der nicht berücksichtige, dass den Schuldner in
manchen Fällen kein Verschulden am Verzug treffe. Ausserdem arbeite der Bundesrat
in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) zur Zeit an einer Untersuchung der
Praktiken von Inkassounternehmen, deren Ergebnissen nicht vorgegriffen werden solle.
Nichtsdestotrotz nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 104 zu
78 Stimmen bei drei Enthaltungen an. 9

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK
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Im März 2015 hatte der Nationalrat die Frist für die parlamentarische Initiative Joder
(svp, BE) zur Publikation von Erwachsenenschutzmassnahmen bis zur Wintersession
2015 verlängert. Die RK-NR hatte darauf im November 2015 einen Erlassentwurf und im
darauffolgenden Frühjahr den erläuternden Bericht dazu verabschiedet und dem
Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt. Da die vom Initiant angestrebte Eintragung von
Erwachsenenschutzmassnahmen im Betreibungsregister in der Vernehmlassung harsch
kritisiert worden war, setzten sowohl der Bundesrat als auch die Kommissionsmehrheit
schliesslich auf eine andere Lösung: Auskünfte über Erwachsenenschutzmassnahmen
sollen weiterhin ausschliesslich durch die zuständige Erwachsenenschutzbehörde und
nach Glaubhaftmachung eines entsprechenden Interesses an Dritte erteilt werden,
allerdings soll der Bundesrat mittels Verordnung das Verfahren für solche Auskünfte
vereinheitlichen und vereinfachen. Dadurch sollen im Vergleich zum ursprünglichen
Vorschlag einerseits ein besserer Schutz dieser hochsensiblen Personendaten
gewährleistet und andererseits das Risiko falscher oder nicht mehr aktueller Daten
minimiert werden. Die Kommissionsminderheit beantragte, an der anfangs
vorgesehenen Zuständigkeit des Betreibungsamtes festzuhalten.
Der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2016 mit klarer Mehrheit für die
Version der Kommissionsmehrheit aus und der Ständerat stimmte in der
darauffolgenden Wintersession einstimmig zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage von beiden Räten einstimmig angenommen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Als die Motion Schilliger (fdp, LU), die das Verursacherprinzip bei den Inkassokosten im
OR ausdrücklich festschreiben wollte, in der Sommersession 2017 dem Ständerat als
Zweitrat zur Beratung vorlag, war der Bericht über die Rahmenbedingungen für die
Praktiken von Inkassounternehmen in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) bereits
fertig gestellt worden. Die RK-SR zog diesen in ihren Vorberatungen zur vorliegenden
Motion als Auslegeordnung für das geltende Recht im Bereich der Verzugsschäden
heran. Es sei kein Bedarf für eine Gesetzesänderung auf Kosten der Vertragsfreiheit
ersichtlich, schon gar nicht mittels der vorgeschlagenen starren Regel, die dem
Einzelfall nicht gerecht werden könne, argumentierte die Kommission und beantragte
die Ablehnung der Motion. Der Rat lehnte zunächst einen Rückweisungs- und
Umformulierungsantrag Noser (fdp, ZH) deutlich ab, der mit dem Gedanken gestellt
worden war, die Kommission möge das Anliegen in Postulatsform noch einmal
einreichen. Einen solchen Prüfungsauftrag erachtete die Ratsmehrheit als nicht
zielführend, zumal das geltende Recht zu diesem Thema gerade im oben erwähnten
Bericht eingehend untersucht worden sei. Stillschweigend lehnte der Ständerat dann
auch die Motion ab. 11

MOTION
DATUM: 29.05.2017
KARIN FRICK

Betreibungsämter sollen vor der Ausstellung eines Betreibungsregisterauszugs
zwingend eine Wohnsitzüberprüfung vornehmen müssen. Mit einer entsprechenden
Motion wollte Nationalrat Martin Candinas (cvp, GR) den Missbrauch von
Betreibungsregisterauszügen stoppen, den er mit der geltenden Rechtslage gegeben
sieht. Aktuell dürfen Betreibungsämter bei natürlichen Personen nämlich keine
Wohnsitzprüfung vornehmen; das heisst, sie können nicht feststellen, ob die Person im
betreffenden Betreibungskreis niedergelassen ist oder einmal war. Wenn eine Person
also in einem beliebigen Betreibungskreis eine Betreibungsauskunft nachfragt, erhält
sie relativ einfach einen leeren Betreibungsregisterauszug und kann damit Gläubiger
täuschen. Der Bundesrat anerkannte in seiner Stellungnahme das Problem, sah aber
keine einfache Lösungsmöglichkeit. Mit dem Vorschlag des Motionärs würde die Gefahr
einer irreführenden Auskunft nicht beseitigt, da natürliche Personen normalerweise an
ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz, für dessen Bestimmung die Absicht dauernden
Verbleibens und nicht die Hinterlegung der Schriften massgeblich ist, betrieben werden
müssen. Wenn eine Person ihren Umzug den Behörden nicht meldet, kann sich der
zivilrechtliche Wohnsitz vom Ort, an dem die Person bei der Einwohnerkontrolle
angemeldet ist, unterscheiden. Eine saubere Lösung könne daher nur mit der
Einführung eines schweizweiten Betreibungsregisterauszugs erzielt werden, wozu die
Verwaltung zurzeit in Erfüllung eines Postulats Candinas (Po. 12.3957) einen Bericht
erstelle. Entgegen dem Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat die Motion in der
Herbstsession 2017 mit 110 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung an. Auch wenn mit dem
Vorstoss das Problem des „Schuldnertourismus“ nicht vollständig behoben werden
könne, sei es wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass der
erwähnte Bericht zum Papiertiger verkomme, so die offenbar überzeugende
Argumentation des Motionärs im Rat. 12

MOTION
DATUM: 26.09.2017
KARIN FRICK
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Mit seiner Botschaft vom 24. Mai 2017 legte der Bundesrat ein Projekt vor, um das
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) und insbesondere dessen
Normen betreffend Konkurs und Nachlassvertrag zu modernisieren. Einerseits soll das
Anerkennungsverfahren ausländischer Konkursdekrete vereinfacht und andererseits die
prozessuale Stellung der Gläubiger der schweizerischen Niederlassung einer
ausländischen insolventen Gesellschaft verbessert werden. Das Bundesgericht hatte die
heutige Rechtslage in diesen Bereichen kritisiert und in der Vernehmlassung waren die
Revisionsvorschläge des Bundesrates grossmehrheitlich begrüsst worden. Die vom
Bundesrat angedachte Revision beinhaltet die folgenden vier Kernelemente: Erstens
soll das Gegenrechtserfordernis, also die Regel, dass ausländische Konkursentscheide
in der Schweiz nur dann anerkannt werden, wenn der betreffende ausländische Staat
auch einen Schweizer Konkursentscheid anerkennen würde, abgeschafft werden. Sie
habe ihr ursprüngliches Ziel, anderen Staaten einen Anreiz zur internationalen
Kooperation zu geben, verfehlt. Dennoch könnte die Schweiz einem ausländischen
Konkursentscheid weiterhin die Anerkennung verweigern, nämlich wenn dieser
rechtsstaatliche Grundsätze verletzt (sog. Ordre-public-Vorbehalt). Die zweite
Neuerung besteht in der Anerkennung von Konkursen, die am faktischen Sitz („centre of
main interest“) des Schuldners eröffnet werden, und nicht nur wie im geltenden Recht
solcher, die am statutarischen Sitz eröffnet werden. In sehr vielen Staaten – so auch in
der gesamten EU – würden Konkursverfahren am faktischen Sitz des Unternehmens
eröffnet und sofern der statutarische Sitz des Unternehmens nicht in der Schweiz liege,
gebe es auch keinen Grund, ein solches Verfahren zu verweigern. Drittens sollen die
Verfahren generell vereinfacht werden. So soll zukünftig nicht mehr zwingend nach der
Anerkennung eines ausländischen Konkursverfahrens in der Schweiz ein
Hilfskonkursverfahren durchgeführt werden müssen, sondern nur dann, wenn
schützenswerte schweizerische Gläubiger existieren. Da das Hilfskonkursverfahren zum
Zweck hat, sicherzustellen, dass Schweizer Gläubiger einen vorrangigen Zugriff auf die
Vermögenswerte in der Schweiz haben, sei dieses ein unnötiger und kostspieliger
Leerlauf im Fall, dass es keine schützenswerten schweizerischen Gläubiger gibt. Als
Viertes sollen schliesslich inländische Niederlassungsgläubiger prozessual bessergestellt
werden, indem sie ihre Ansprüche künftig im Hilfskonkursverfahren geltend machen
können und nicht mehr wie bisher ein separates Niederlassungskonkursverfahren
beantragen müssen, dessen Verfahrenskosten sie überdies vorschiessen müssen. Auf
diese zwei parallelen Verfahren über Schweizer Niederlassungen ausländischer
Unternehmen könne verzichtet werden.

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession 2017 mit der Vorlage und
trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Umkämpft waren einzig die Bedingungen
für die Anerkennung ausländischer Konkursverfahren sowie die Frage des
Gegenrechtserfordernisses. Mit einer knappen Mehrheit von 22 zu 19 Stimmen
entschied sich die Ständekammer gegen die von einer Kommissionsminderheit
geforderte zusätzliche Anerkennungsbedingung, dass das Konkursdekret eines im
faktischen Sitzstaat eröffneten Verfahrens auch im statutarischen Sitzstaat des
Schuldners anerkannt sein muss. Damit würde den Parteien ohne wirklichen Nutzen
eine zusätzliche Gutachtenpflicht aufgebürdet, was die Verfahren wieder verzögern und
verteuern würde und damit nicht im Sinne dieser Revision sei. Das
Gegenrechtserfordernis sollte einem Minderheitsantrag zufolge als Kann-Formulierung
beibehalten werden, im Sinne dass die Schweiz die Anerkennung verweigern kann, wenn
kein Gegenrecht besteht. Die Minderheit sah damit die Interessen der Schweiz besser
gewahrt, da die Klausel eine Art „Notbremse“ biete. Die Mehrheit war jedoch der
Ansicht, dass sich das Gegenrechtserfordernis in der Praxis nicht bewährt habe und der
Ordre-public-Vorbehalt die bessere „Notbremse“ darstelle. Das
Gegenrechtserfordernis schaffe – im Gegensatz zum Ordre-public-Vorbehalt – keinen
richterlichen Ermessensspielraum im Einzelfall, da das allgemeine Gegenrecht mit
einem anderen Staat beurteilt werden müsse, das ja nicht bei jedem Fall anders sei. Mit
22 zu 21 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und strich das
Gegenrechtserfordernis vollständig aus dem Gesetz. Nach einigen weiteren
Ergänzungen technischer und redaktioneller Natur nahm die kleine Kammer den
Entwurf in der Gesamtabstimmung einstimmig an. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Äusserst knapp, mit 92 zu 90 Stimmen bei zwei Enthaltungen, lehnte der Nationalrat
eine parlamentarische Initiative Bulliard-Marbach (cvp, FR) ab, welche
Selbstregulierung als Prüfkriterium in Botschaften und Erlassentwürfen gefordert
hätte. Die Initiantin wollte, dass der Bundesrat in zukünftigen Botschaften zu Vorlagen,
welche die Wirtschaftsfreiheit einschränken, zwingend hätte darlegen müssen, ob der
Zweck des Erlasses nicht auch mittels Selbstregulierung durch die jeweils betroffene
Branche erreicht werden könnte. Eigenverantwortung sei zunehmender Regulierung
vorzuziehen. Die SPK-NR hatte die Initiative zur Ablehnung empfohlen, weil sie davon
ausgeht, dass die Frage nach der Notwendigkeit für neue Bestimmungen sowieso
jeweils im Zentrum stehe. Der Bundesrat begründe im allgemeinen Teil der Botschaft
jeweils, weshalb er überzeugt sei, dass es eine spezifische Bestimmung brauche. Die
Forderung der parlamentarischen Initiative sei deshalb unnötig. Die
Kommissionsminderheit – bestehend aus neun Vertreterinnen und Vertretern der SVP
und der CVP-Fraktion, die sich einer Mehrheit von 14 Stimmen gegenüber sahen –
argumentierte hingegen, dass eine solche Regelung Regierung und Verwaltung schon in
einem frühen Stadium dazu zwänge, sich Überlegungen hinsichtlich einer möglichen
Selbstregulierung zu machen. Der Minderheitensprecher Andreas Glarner (svp, AG)
warnte vor einem zunehmend rasanten Ausbau von staatlichen Regulierungen: Dieses
Bürokratiewachstum könne mit dem Vorstoss effizient gebremst werden. Weil zwei
Mitglieder der CVP/EVP-Fraktion und ein Mitglied der SVP-Fraktion aber gegen den
Antrag stimmten und sich zwei CVP-Mitglieder enthielten, reichte die Unterstützung
von SVP (66 Stimmen) und CVP (24 Stimmen) knapp nicht, um dem Antrag Folge zu
geben. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Après opposition, le Conseil national a approuvé de peu le postulat du conseiller
national von Graffenried (verts, BE). Ce postulat recommande au gouvernement de
proposer un projet d’application de la stratégie Ruggie, qui selon les principes
« protéger, respecter et réparer », demande une redéfinition du concept de
responsabilité sociale et écologique des entreprises, une meilleure application du
respect des droits de l’homme et enfin une minimisation des conflits entre affaires
économiques extérieures et droits de l’homme. En ne récoltant que 95 voix contre 97,
l’opposition émanant principalement des membres de l’UDC, du PBD et du PLR n’a pas
réussi à faire pencher la balance. 15

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER

Aussenwirtschaftspolitik

Au mois de novembre 2014, le Conseil des Etats a accepté (23 voix pour, 18 contre et 0
abstention) le postulat déposé par sa commission de politique extérieure (CPE-CE)
chargeant le Conseil fédéral d'analyser les mesures judiciaires et non judiciaires mises
en œuvre par d'autres Etats afin d'offrir un accès effectif à la réparation pour les
personnes victimes d'atteintes aux droits humains de la part d'entreprises situées
dans un pays d'accueil. Si la minorité Eder (plr, ZG) proposait le rejet du postulat,
l'exécutif fédéral s'était, a contrario, déclaré favorable au texte. 16

POSTULAT
DATUM: 26.11.2014
AUDREY BOVEY
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

La perspective d’«Armée XXI» et les économies qui accompagneraient une acceptation
de l’initiative «Economiser dans l’armée et la défense générale – pour d’avantage de
paix et d’emplois d‘avenir (initiative en faveur d’une redistribution des dépenses)» ont
alimenté le débat sur les liens entre l’économie privée et le secteur militaire. Plusieurs
études parues durant l’année ont démontré que la manne financière traditionnellement
associée à l’armée se réalise surtout a contrario, dans les économies réalisées par les
entreprises grâce à la réduction des jours de service. Il apparaît ainsi que plus de CHF 4
milliards ont été économisés depuis 1991, en terme de charges salariales que les
employeurs n’ont pas eu à verser à leur personnel sous les drapeaux. De nombreuses
entreprises se sont prononcées ouvertement pour une réduction des cours de
répétition ou la possibilité de les effectuer d’une traite. Si l’armée continue néanmoins
d’injecter des subsides dans l’économie locale à hauteur de CHF 360 millions par an,
une étude publiée par l’Université de Berne indique que le secteur militaire a perdu un
peu moins de 20'000 emplois en dix ans. De 40'490 personnes actives dans une
branche économique liée à l’armée en 1990, le chiffre est tombé à 21'400 en 2000. Les
entreprises actives dans les branches de métaux, de machines et de véhicules ont
souffert le plus fortement de cette récession. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.2000
FRANÇOIS BARRAS

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In den jährlich veröffentlichten Studien über die Wettbewerbsfähigkeit der
Volkswirtschaften im internationalen Vergleich schnitt die Schweiz weiterhin gut ab.
Gemäss einer dieser Studien (IMD) belegte sie weltweit den 5. Rang, in Europa wurden
lediglich Finnland und die Niederlande besser bewertet. Gemäss einer anderen Analyse
(WEF) lag sie an zehnter Stelle; hier rangierten von den europäischen Staaten nur
Luxemburg, Niederlande, Irland, Finnland und Grossbritannien vor ihr. Der Nationalrat
überwies ein Postulat der SVP-Fraktion (99.3584), welches vom Bundesrat einen Bericht
darüber verlangt, welche Massnahmen ergriffen werden können, um den Standort
Schweiz für Investoren möglichst attraktiv zu machen. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2000
HANS HIRTER

Die politische Linke und die Gewerkschaften setzten ihren Kampf gegen die
Liberalisierungsbestrebungen der Wirtschaftspolitik fort. Im Sog der diesbezüglich
besonders engagierten Gewerkschafts- und SP-Parteisektionen der
französischsprachigen Schweiz kündigten Gewerkschaften an, das Referendum gegen
das Ende Jahr vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Liberalisierung des
Strommarktes zu ergreifen. Bereits vorher hatten sie – allerdings erfolglos – gemeinsam
mit der SP die Ersetzung des Beamtenrechtes durch ein neues Personalrecht für die
Bundesangestellten mit dem Referendum bekämpft. Ihrer Meinung nach hätte das Volk
mit der Ablehnung dieses Vorhabens ein Zeichen gegen die Deregulierung setzen
können. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.01.2000
HANS HIRTER

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
HANS HIRTER
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Die im internationalen Vergleich sehr niedrigen Wachstumsraten der schweizerischen
Volkswirtschaft dominierten auch im Berichtsjahr die wirtschaftspolitische Diskussion.
In ihrem zu Jahresanfang vorgestellten Länderbericht empfahlen die Experten der
OECD der Schweiz einmal mehr den Abbau wettbewerbshemmender Regelungen
insbesondere im Elektrizitäts- und Kommunikationsmarkt, im Gesundheitswesen und in
der Agrarpolitik. Entsprechende Zielsetzungen waren auch in einem wenig später vom
Bundesrat verabschiedeten 17-Punkte-Programm für mehr Wachstum enthalten. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2004
HANS HIRTER

Von den meisten Ökonomen und den bürgerlichen Parteien wird seit langem ein
negativer Zusammenhang zwischen hoher Staatsquote und dem Wirtschaftswachstum
postuliert. Die SP, welche dies bestreitet, forderte den Bundesrat mit einem vom
Nationalrat diskussionslos überwiesenen Postulat auf, eine Studie ausarbeiten zu
lassen, welche diesen Zusammenhang im internationalen Vergleich abklärt. Diese soll
auch analysieren, ob nicht die Verwendungszwecke der Staatsausgaben entscheidend
für positive oder negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum seien. Zudem
müsse abgeklärt werden, inwiefern die Ablehnung des EWR-Beitritts und das im
internationalen Vergleich sehr hohe Preisniveau sich wachstumshemmend ausgewirkt
haben. 22

POSTULAT
DATUM: 01.01.2004
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies eine Motion seiner Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen, welche im Verfassungsartikel 43 a die Festschreibung der Grundsätze
für die Grundversorgung des Landes mit Infrastrukturen fordert. Der Vorstoss enthält
allerdings keine Aufzählung dieser Infrastrukturen und keine Angaben, welche davon
sich ganz oder teilweise im Staatsbesitz befinden sollen. 23

MOTION
DATUM: 16.06.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der Motion der ständerätlichen Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen, welche im Verfassungsartikel 43a BV die Festschreibung der
Grundsätze für die Grundversorgung des Landes mit Infrastrukturen fordert, ebenfalls
zu. Opposition gab es von Seiten der SVP und eines Teils der FDP, welche eine
Überregulierung und einen Verlust an Flexibilität bei der Anpassung veralteter
Strukturen befürchteten. 24

MOTION
DATUM: 06.03.2006
HANS HIRTER

Die vom Bundesrat vorgeschlagene vollständige Privatisierung der Swisscom stiess auf
den Widerstand der SP, der CVP und der GP und scheiterte im Parlament.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2006
HANS HIRTER

Als mit der Verschärfung der internationalen Finanzkrise im Sommer und Frühherbst
immer mehr Staaten Konjunkturförderungsprogramme sowie Garantien und
Kapitalspritzen für Banken und andere private Unternehmen ankündigten, sah es zuerst
noch danach aus, als ob die Schweiz auf derartige staatliche Interventionen in die
Marktwirtschaft würde verzichten können. Der Bundesrat und die Bankenvertreter
wiesen auf die gesunde Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre
ausreichende Kapitaldecke hin. Am 16. September, nach dem Zusammenbruch der
amerikanischen Bank Lehman Brothers und dem massiven Kurssturz an den
Aktienbörsen, war es dann auch in der Schweiz so weit: Der Bundesrat kündigte ein
Hilfspaket von rund 68 Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dieser
vom Betrag her unvorstellbar massive Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es weniger um die Rettung der
Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre Zahlungs- und
Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Dass sich der Staat in
diesem Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise
geratenen privaten Firma beteiligt, wurde allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser
sei aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien,
angesichts des Risikos eines Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft notwendig
gewesen. In der Parlamentsdebatte zu den Stützungsmassnahmen sparte die politische
Linke nicht mit ihrer grundsätzlichen Kritik an den deregulierten Finanzmärkten sowie
an den Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft insgesamt. Einig war man sich von
links bis rechts, dass die Probleme der UBS und anderer Konzerne gewisse neue
Gefahren der liberalisierten und vor allem globalisierten Wirtschaft für die nationalen
Volkswirtschaften aufgezeigt hatten. Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.2008
HANS HIRTER
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Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion (08.3649), welche die Einsetzung einer
Expertengruppe für eine entsprechende Analyse verlangt. 25

In der Sommersession 2015 nahm der Ständerat diskussionslos ein Postulat Graber (cvp,
LU) an, das den Bundesrat mit der Prüfung verschiedenster Zukunftsperspektiven für
die Schweiz beauftragte. Die Schweiz müsse, so Graber, in der aktuellen Situation, die
durch die Frankenstärke, die Negativzinsen und die hängige Klärung der Beziehungen
zur EU geprägt sei, "einen engagierten Schritt" nach vorne tun. Der Bundesrat sprach
sich für die Annahme des Postulats aus, wies aber auch darauf hin, dass es schwierig
werde, eine, wie im Postulat gefordert, Bestvariante zur Umsetzung vorschlagen zu
können. 26

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
DAVID ZUMBACH

Le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur les perspectives d’avenir pour la politique
économique suisse. Ce rapport fait suite à un postulat Graber (cvp, LU) qui posait la
question des possibilités offertes par le bas niveau des taux d’intérêts et du franc fort.
Ce rapport concerne principalement le refinancement de la dette fédérale, la création
d’un fonds souverain et la politique de placement de la Banque national suisse (BNS).
Premièrement, le rapport souligne que la Confédération profite déjà de l’allègement
des charges d’intérêt et a émis davantage d’emprunts à long-terme. Deuxièmement,
une hausse de la dette serait non seulement contraire au principe du frein à
l’endettement mais aussi risquée. Troisièmement, il estime que la gestion de la
politique de placement de la BNS est équilibrée. Ainsi, selon le rapport, il n’est pas
nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie, étant donné que la Confédération profite
déjà des conditions monétaires actuelles. 27

BERICHT
DATUM: 21.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil des Etats a adopté le classement du postulat sur les perspectives d'avenir
de la Suisse. 28

BERICHT
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Strukturpolitik

Im November lancierte ein aus Genfer Weinbauern bestehendes Komitee mit dem
Namen La Vrille die Volksinitiative «für eine Wirtschaft zum Nutzen aller». Diese
schlug eine radikale Wende zu Gunsten einer Wirtschaftsordnung vor, welche die
Umwelt und die lokalen gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigt. 29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.10.2011
LAURENT BERNHARD

Die Schweizerische Bundeskanzlei gab im Mai bekannt, dass die im November 2011
lancierte Volksinitiative „für eine Wirtschaft zum Nutzen aller“ nicht zu Stande
gekommen war. Das Begehren hätte eine radikale Wende zu Gunsten einer
Wirtschaftsordnung vorgeschlagen, welche die Umwelt und die lokalen
gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigen sollte. 30

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im Februar 2016 gab ein Postulat Derder (fdp, VD), das ein Jahr zuvor vom Bundesrat zur
Annahme empfohlen und sogleich von Nationalrat Schwander (svp, SZ) bekämpft
worden war, Anlass zu Diskussionen. Stein des Anstosses war der im Postulatstitel
enthaltene Begriff der "économie participative", zu Deutsch "Partizipative Ökonomie",
der vom Antragsteller wohl fälschlicherweise synonym mit dem Ausdruck "Sharing
Economy" verwendet worden war. Derders Ratskollege Schwander nahm den Begriff
wörtlich und sah im Antrag den Versuch, die Marktwirtschaft in der Schweizer durch
das in den 1980er-Jahren in den USA entwickelte Parecon-Wirtschaftssystem, welches
Schwander irgendwo "zwischen Planwirtschaft und Kapitalismus" verortete, ersetzen zu
wollen. Dies war wohl nie Derders Absicht gewesen. Viel eher wollte er mit seinem
Postulat "nur" einen bundesrätlichen Bericht bezwecken, der aufzeigen sollte, wie die
Schweizer Wirtschaftssektoren von Unternehmen wie Airbnb und Uber, deren
Geschäftsmodell es ist, eine Plattform zum Teilen von Gütern wie Wohnraum und Autos
zur Verfügung zu stellen, tangiert werden. Nachdem auch nach längerem Hin und Her
nicht alle Missverständnisse aus der Welt geschafft werden konnten, bot Bundesrat
Johann Schneider-Ammann an, im Bericht auch Begriffsklärungen vorzunehmen. Wie
viele der 120 Ja-Stimmen, die SVP stimmte geschlossen gegen das Postulat, auf den

POSTULAT
DATUM: 29.02.2016
DAVID ZUMBACH
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magistralen Klärungsvorschlag zurückzuführen sind, ist nicht abzuschätzen. 31

A la suite d’un postulat von Graffenried (gp/verts, BE), le Conseil fédéral a adopté un
plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. De plus, ce
plan d’action suit les principes directeurs des Nations Unies sur la thématique. Il est axé
autour de trois piliers : l’Etat doit protéger les droits de l’homme, les entreprises
doivent respecter les droits de l’homme et des voies de recours efficaces doivent être
dessinées. Au final, un tel rapport doit garantir une cohérence entre droits de l’homme
et activités économiques. 32

BERICHT
DATUM: 09.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec un modèle similaire au casier judiciaire, Erich Hess (udc, BE) a déposé une
initiative parlementaire pour mettre en réseau tous les registres des poursuites. A
l’heure actuelle, les registres des poursuites ne sont pas synchronisés ni au niveau
fédéral, ni au niveau cantonal. Une telle situation entraîne une perte d’information et
alourdit le travail des créanciers. Le parlementaire UDC propose donc une mise en
réseau grâce aux moyens techniques existants. Tout d’abord, la commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a donné suite à l’initiative par 18 voix contre 7.
Puis, la commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-CE) a refusé, à
l’unanimité, d'y donner suite. En effet, elle estimait nécessaire d’attendre le rapport du
postulat 12.3957 sur la lutte contre les débiteurs qui veulent échapper à leurs dettes en
déménageant, avant de se prononcer sur une mise en réseau des registres des
poursuites. Finalement, après publication du rapport, la CAJ-CN a décidé, par 12 voix
contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Die im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissene Motion Dettling (fdp, SZ) für eine
Besserstellung der geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht fand auch im Ständerat Zustimmung. 34

MOTION
DATUM: 06.06.2000
HANS HIRTER

Bei Fällen von ernsthaften Liquiditätsproblemen von Grossfirmen (wie etwa der
Swissair) hatte sich gezeigt, dass die starre Anwendung des bestehenden
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zusätzliche Probleme schafft, welche die
Betriebsweiterführung gefährden können und manchmal, nicht zuletzt zum Zweck der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, ein staatliches Eingreifen zur Folge haben. Nationalrat
und Ständerat gaben im Berichtsjahr parlamentarischen Initiativen Strahm (sp, BE) resp.
Lombardi (cvp, TI; 03.446) Folge, welche für grosse Konzerne und andere
börsenkotierte Firmen weniger rigide Vorschriften und mehr Schutz vor Gläubigern
fordern. So könnte ihnen zum Beispiel wie in den USA erleichtert werden, neue Kredite
aufzunehmen und Sanierungsmassnahmen einzuleiten, ohne vorher die zeitaufwändige
Zustimmung sämtlicher Gläubiger einzuholen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab im Januar 2009 einen Expertenvorentwurf für ein neues
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz in die Vernehmlassung. Ein Hauptelement der
neuen Konzeption ist, dass nach amerikanischem Vorbild die Sanierung und nicht die
Liquidierung eines zahlungsunfähigen Unternehmens im Zentrum steht. Der Nationalrat
überwies in der Herbstsession bei nur einer Gegenstimme eine Motion Bischof (cvp, SO;
09.3716), welche den Bundesrat auffordert, angesichts der Wirtschaftskrise diese
Revision möglichst rasch vorzulegen. Der Ständerat überwies eine vom Nationalrat Ende
2008 gutgeheissene Motion der SVP-Fraktion (08.3649) für die Reduktion der Risiken,
welche vom Zusammenbruch von systemrelevanten Unternehmen (wie zum Beispiel
Grossbanken) ausgehen können. Namentlich verlangt dieser Vorstoss vom Bundesrat
die Einsetzung einer Expertenkommission, welche konkursrechtliche Reformen zur
Vermeidung von Firmenzusammenbrüchen ausarbeitet. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2009
HANS HIRTER

01.01.98 - 01.01.18 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Neben der makroökonomischen Dimension, die sich auf die „Too-big-to-fail“-Frage
konzentriert, wurden auch mikroökonomisch ausgerichtete politische Forderungen
laut. In Anlehnung an die Sanierungsmaxime im sog. Chaptre 11 des US-amerikanischen
Konkursrechts wurde die Neuausrichtung des schweizerischen Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts (SchKG) am Sanierungsgedanken gefordert. Die Nachlassstundung
soll nicht mehr zwingenderweise in einem Nachlassvertrag oder Konkurs enden,
sondern als Sanierungsverfahren geregelt werden. Nach einigem Zögern hatte der
Bundesrat 2003 eine erste Expertengruppe zur Klärung des Revisionsbedarfs im SchKG
eingesetzt, die 2005 erste Thesen formulierte und 2008 einen Entwurf und
Begleitbericht abgeliefert hatte. Neben der bereits beschriebenen Neuinterpretation
der Nachlassstundung sollen die Mitwirkungsrechte der Gläubigerinnen und Gläubiger
im Verfahren gestärkt und die Hürden für die Genehmigung eines Nachlassvertrags
gesenkt werden. Dauerschuldverhältnisse (beispielsweise Miet- oder Leasingverträge)
erhalten eine differenzierte Regelung. Die Arbeitsplatzgarantie bei Firmenübernahmen
im Insolvenzfall soll entfallen. Im Gegenzug soll für Betriebe mit über 250 Angestellten,
die mehr als 30 Mitarbeitende entlassen, im OR eine Sozialplanpflicht festgeschrieben
werden. Auf die Schaffung eines Konzerninsolvenzrechts soll explizit verzichtet und das
2010 in Kraft getretene Konkursprivileg zugunsten von Forderungen aus der
Mehrwertsteuer wieder aufgehoben werden. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Jahre 2009 hatte der Nationalrat einer Motion Bischof (cvp, SO) zugestimmt, welche
in Anlehnung an das in den Vereinigten Staaten vorhandene Chapter 11 die Schaffung
eines Sanierungsrechts im SchKG zeitlich vorziehen wollte. In der Sommersession
lehnte der Ständerat diesen Vorstoss ab. Begründet wurde dieser negative Entscheid
mit dem Umstand, dass der Bundesrat eine entsprechende Revision in der Zwischenzeit
in die Wege geleitet hatte. 38

MOTION
DATUM: 13.05.2011
LAURENT BERNHARD

Nachdem im Vorjahr der Nationalrat eine Motion Rutschmann (svp, ZH) guthiess,
stimmte ihr 2011 auch der Ständerat zu. Somit wurde der Bundesrat beauftragt, eine
Änderung von Artikel 27 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) zu unterbreiten, die den freien Zugang zum Markt gesamtschweizerisch für
gewerbsmässige Gläubigervertretungen gewährleistete. Im Speziellen beabsichtigte die
Motion, elektronische Eingaben im SchKG-Verfahren auf gesamtschweizerischer Ebene
zu ermöglichen. 39

MOTION
DATUM: 30.05.2011
LAURENT BERNHARD

Die 2001 durch den Swissair-Untergang ausgelöste Debatte über eine Modernisierung
des Sanierungsverfahrens animierte den Bundesrat, ein Gesetzesprojekt zur Revision
des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) auszuarbeiten. In der
Herbstessesion beschloss der Nationalrat mit 97 zu 42 Stimmen, nicht auf die
Gesetzesvorlage einzutreten. Angesichts der Tatsache, dass die Vorlage bereits in der
Vernehmlassung zum Teil auf heftige Kritik gestossen war, überraschte dieser Entscheid
wenig. Grund für dieses klare Ergebnis war die Ablehnung der SP, der Grünen und der
SVP. Während die Linke Verschlechterungen für die Arbeitnehmenden befürchtete,
argumentierte die SVP, dass Konkurse nicht um jeden Preis verhindert werden sollen.
Dagegen erachteten die unterlegenen Vertreter der CVP und der FDP das
Gesetzesprojekt als vernünftige Diskussionsgrundlage. Der Eintretensentscheid des
Ständerats stand noch aus. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2011
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat überwies oppositionslos eine Motion Hess (fdp, OW), welche
Missbräuche des Konkursverfahrens verhindern wollte. Mit einer Anpassung des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes sollte der Bundesrat sicherstellen, dass
Personen den Konkurs einer Gesellschaft nicht mehr dazu verwenden konnten, um sich
ihrer Verpflichtungen (z.B. Lohnzahlungen oder Schulden) zu entledigen. 41

MOTION
DATUM: 28.02.2012
LAURENT BERNHARD
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Entgegen dem Entscheid des Nationalrats vom Vorjahr trat der Ständerat in der
Sommersession auf die Vorlage zur Revision des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes (SchKG) ein. Dieser Entscheid fiel mit 28 zu 5 Stimmen deutlich aus.
Die Vorlage bezweckte eine Erleichterung von Unternehmenssanierungen. Dazu sollte
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens der Aufkäufer nicht mehr alle bisherigen
Arbeitsverträge übernehmen müssen. Als Ausgleich für diese Lockerung, die auf Kosten
der Arbeitnehmerrechte ging, wurde gegen den Widerstand der SVP und der FDP eine
Sozialplanpflicht gutgeheissen. Diese Massnahme sah vor, dass Unternehmen, die über
250 Mitarbeitende zählten, einen Sozialplan aushandeln mussten, wenn sie mindestens
30 Angestellte entliessen. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2012
LAURENT BERNHARD

Im April trat der Nationalrat im Rahmen seiner Sondersession auf die Revision des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) ein, die erleichterte
Firmensanierungen bezweckte. Die grosse Kammer hielt es für angebracht, dass
Nachlassstundungen nicht mehr zwingend in einen Nachlassvertrag oder Konkurs zu
münden hatten, sondern unter bestimmten Bedingungen auch zu einer Sanierung
führen konnten. Nach dem Ständerat im Vorjahr stimmte auch der Nationalrat einer
provisorischen Stundung von maximal vier Monaten zu. Opposition machte sich nur aus
den Reihen der SVP bemerkbar, die sich Sorgen um Missbräuche zu Lasten von
Gläubigern machte. Als gänzlich unumstritten erwies sich dagegen der Wegfall des
Konkursprivilegs was die Mehrwertsteuer anbetraf. In Bezug auf die Beweislast bei
Vermögensübertragungen von einer sich in Nachlassstundung befindenden Firma zu
Gunsten “nahestehender Personen“ schuf der Nationalrat eine Divergenz, indem er die
vom Ständerat im Vorjahr beschlossene Beweislastumkehr, welche die missbräuchliche
Aushöhlung von Firmen zu Lasten der Gläubiger erschweren sollte, mit 97 zu 85
Stimmen aus der Vorlage kippte. Die Reformgegner argumentierten, dass der Vorschlag
die Schwierigkeiten des Missbrauchsbeweises nicht lösen, sondern nur verlagern
würde. Fragen, welche die Arbeitnehmenden betrafen, spielten auch in der
nationalrätlichen Debatte eine zentrale Rolle. Die Volksvertreter stimmten nach langer
Diskussion den zwei Regelungen zu, die im Ständerat zu einer Kompromisslösung
geführt hatten. Zum einen beschloss der Nationalrat, dass der Aufkäufer nicht mehr alle
bisherigen Arbeitsverträge übernehmen musste. Zum anderen führte er gegen die
Stimmen der SVP, der FDP und einer Minderheit der CVP eine Sozialplanpflicht ein.
Diese sah vor, dass Unternehmen, die über 250 Mitarbeitende zählten, einen Sozialplan
aushandeln mussten, wenn sie innert 30 Tagen mindestens 30 Angestellte entlassen
wollten. In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 99 zu 74 Stimmen
für die Revisionsvorlage aus. In der Sommersession nahm sich der Ständerat des
Geschäftes zum zweiten Mal an. In der Frage der Beweislast bei
Vermögensübertragungen hielt die kleine Kammer an ihrem Reformvorschlag fest. Eine
zweite Divergenz blieb in Bezug auf offene Lohnforderungen bestehen. Der Ständerat
folgte mit 21 zu 13 Stimmen einem Antrag Cramer (gps, GE), der die Solidarhaftung
aufrechterhalten wollte. Demnach mussten Firmenübernehmer zusammen mit dem
Veräusser für ausstehende Löhne aufkommen. Der Nationalrat schwenkte daraufhin
bezüglich der Beweislastumkehr auf die Linie des Ständerats ein. Hingegen liess sich bei
der Haftung von ausstehenden Löhnen die Differenz nicht ausräumen, sodass eine
Einigungskonferenz einberufen werden musste. Schliesslich setzte sich in dieser
Sachfrage die vom Nationalrat bevorzugte Regelung durch. Somit musste bei
Firmenübernahmen zu Sanierungszwecken der neue Besitzer nicht für ausstehende
Lohnforderungen haften, denen der frühere Besitzer nicht nachgekommen war. Die
Referendumsfrist gegen die Gesetzesrevision lief im Oktober ungenutzt ab, sodass die
neuen Bestimmungen per 1. Januar 2014 in Kraft traten  . 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
DAVID ZUMBACH

In der Frühjahrssession 2014 sprach sich der Ständerat diskussionslos für eine
Überprüfung der geltenden Regelungen des Privatkonkurses, der Sanierung von
Privatpersonen sowie der privaten Schuldenbereinigung aus. In diesem Sinne überwies
die kleine Kammer diskussionslos ein Postulat Hêche (sp, JU), welches den Bundesrat
beauftragt, die Lücken in der heutigen Gesetzgebung zur Privatverschuldung zu
untersuchen, die mögliche Einführung eines Entschuldungsverfahrens auf nationaler
Ebene zu prüfen und die finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und
die anderen betroffenen Akteure zu evaluieren. Die letzte Revision des
Sanierungsrechts, die im Juni 2013 verabschiedet worden war und am 1. Januar 2014 in
Kraft trat, befasste sich ausschliesslich mit der Unternehmenssanierung. 44

POSTULAT
DATUM: 19.03.2014
DAVID ZUMBACH
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In seiner Botschaft vom 29. Oktober 2014 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
Zustimmung zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG), die gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren
einen freien Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Dies war bis anhin
nicht möglich, da nach geltendem Bundesgesetz (Artikel 27 SchKG) die Kantone die
Bedingungen festlegen dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten
darf. Eine Motion Rutschmann (svp, ZH) (Mo. 10.3780), die vom Bundesrat unterstützt
wurde, brachte 2010 sodann den Anstoss zur SchKG-Revision. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.2014
DAVID ZUMBACH

Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte
von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH

Le Conseil national a adopté le classement du postulat suite au rapport sur la
transparence dans le secteur des matières premières. 47

POSTULAT
DATUM: 15.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Juni 2014 verkündete der Bundesrat, dass er mehr Transparenz im Schweizer
Rohstoffsektor wolle und entsprechende Bestimmungen in die Aktienrechtsrevision
einbauen werde, die er auf Ende Jahr in die Vernehmlassung zu schicken beabsichtigte.
Der bundesrätliche Bericht ging auf ein Postulat der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrats (APK-NR) und eine von insgesamt 17 Empfehlungen des Grundlagenberichts
Rohstoffe aus dem Jahr 2013 zurück. Im Bericht führte der Bundesrat aus, dass die
Schweiz als international führender Rohstoffhandelsplatz "eine besondere
Verantwortung" trage und mit einem Erlass von Transparenzbestimmungen zu
verantwortungsvollem Handeln innerhalb des Rohstoffsektors beitragen könne. Jedoch
dürfe, so der Bundesrat weiter, kein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen
entstehen, weshalb die Transparenzvorschriften multilateral abgestimmt zu sein hätten.
Entsprechend hielt der Bundesrat im Bericht fest, dass die im Rahmen der
Aktienrechtsrevision geplanten Vorschriften – analog zu den EU-Richtlinien – nur für
börsenkotierte sowie grosse, in der Rohstoffförderung tätige Unternehmen gelten
würden. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelungen sahen vor, dass Zahlungen,
die bei der Förderung von Rohstoffen an staatliche Stellen geleistet werden, jährlich
offengelegt werden müssen. 48

POSTULAT
DATUM: 07.09.2015
DAVID ZUMBACH
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In der Herbstsession 2015 befasste sich dann der Ständerat mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) und der Thematik der
gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren. Die vorberatende
Rechtskommission (RK-SR) hatte sich bei vier Enthaltungen mit 9 zu 0 Stimmen für den
schweizweiten Marktzugang für gewerbsmässige Vertreter ausgesprochen. Zudem war
die Kommission dem Nationalrat gefolgt und hatte entgegen dem Entwurf des
Bundesrates einstimmig beschlossen, den Kantonen die Möglichkeit zu belassen, einer
Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung zu verbieten. In der
eingangs geführten Eintretensdebatte bezeichnete Martin Schmid (fdp, GR) die Vorlage
als "verfassungswidrig", da die ebenfalls beantragten redaktionellen Bereinigungen der
Zivilprozessordnung (ZPO) in keinem Zusammenhang mit dem Hauptrevisionspunkt
stünden. Der Nichteintretensantrag blieb aber auch in der kleinen Kammer ohne Erfolg.
Der Ständerat entschied mit 27 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung auf Eintreten. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Rechtskommission und stimmte dem
Beschluss des Nationalrates zu. In der Gesamtabstimmung nahmen 27 Ständerate den
Entwurf an, 13 lehnten ihn ab. 

Am 25. September 2015 gelangte die Vorlage dann in beiden Kammern zur
Schlussabstimmung. Als einziger Parlamentarier stimmte Ständerat Luc Recordon (gp,
VD) gegen die SchKG-Revision. Die Referendumsfrist verstrich indes am 14. Januar 2016
ungenutzt. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Im November 2015 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge, welche das Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) dahingehend anpassen will, dass eine
Verarrestierung von Liquidationsanteilen von Schuldnern ohne Wohnsitz in der
Schweiz möglich wird. Dadurch soll es im Ausland wohnhaften Schuldnern, die in der
Schweiz über Vermögenswerte verfügen, erschwert werden, sich ihren Gläubigern zu
entziehen. Die Kommission fasste ihren Entscheid bei einer Enthaltung mit 17 zu 0
Stimmen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2015
DAVID ZUMBACH

Im März 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung dem Entschluss ihrer Schwesterkommission zu,
einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge zu geben. Diese strebt an,
dass Liquidationsanteile von im Ausland wohnhaften Schuldnern, welche
Vermögenswerte in der Schweiz besitzen, auch in der Schweiz verarrestiert werden
können. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, der
Bundesversammlung eine entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu unterbreiten. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2016
DAVID ZUMBACH

Wirtschaftsordnung

Für die Befürworter einer liberalen marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung bot das
Berichtsjahr wenig Erfreuliches. Sowohl der Zusammenbruch der privaten
Luftfahrtgesellschaft Swissair und der in der Folge auch von der Wirtschaft
angestimmte Ruf nach massiver staatlicher Intervention und vor allem nach finanzieller
Hilfe, als auch die nicht nur in diesem Zusammenhang geführten Diskussionen um
exorbitante Gehälter und Abgangsentschädigungen erfolgloser Manager weckte oder
verstärkte bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Zweifel an der Effizienz der
Privatwirtschaft. In Entscheidungen auf kantonaler und kommunaler Ebene mussten die
politischen Behörden mehrfach wachsende Skepsis gegenüber der Marktöffnung von
bisher von staatlichen Monopolen wahrgenommener Infrastrukturversorgungen
konstatieren. So lehnten die Stimmberechtigten der Kantone Zürich und Nidwalden
sowie der Stadt Bellinzona die Privatisierung ihrer Elektrizitätswerke ab. Auch die
Waadtländer gaben sich privatisierungsfeindlich und stimmten gegen die Reduktion des
staatlichen Anteils am Kapital ihrer Kantonalbank von 51% auf 33%. An vorderster Front
gegen diese Projekte gekämpft hatten die SP, die Grünen und die Gewerkschaften. 52

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2001
HANS HIRTER
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Die sowohl im Ausland als auch in der Schweiz bei einigen grossen Konzernen
aufgedeckten Unregelmässigkeiten in der Buchhaltung und noch fast mehr die als
exorbitant empfundenen Bezüge und Entschädigungen für aktive und für freigestellte
Verwaltungsräte und Spitzenmanager trugen wenig zur Förderung des Vertrauens
breiter Bevölkerungsschichten in die Effizienz und Gerechtigkeit der liberalen
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung bei. Über politische Vorstösse in diesem
Zusammenhang berichten wir an anderer Stelle. 53

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine Motion der FDP-Fraktion, welche den Bundesrat
auffordert, das Wirtschaftswachstum in das Zentrum seiner Politik zu stellen und dabei
insbesondere die staatlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit ihrem Sieg in der
Volksabstimmung über das neue Elektrizitätsmarktgesetz vom 22. September
demonstrierte die Linke, welche dagegen das Referendum ergriffen hatte, einmal mehr,
dass ihr Kampf gegen Liberalisierung und Globalisierung in der Öffentlichkeit breite
Unterstützung geniesst. Dabei reichte die Front der Opposition bis weit ins bürgerliche
Lager hinein: am deutlichsten abgelehnt wurde die Deregulierung des
Elektrizitätsmarktes nicht etwa von den Anhängern der politischen Linken, sondern von
den Sympathisanten der SVP. 54

MOTION
DATUM: 02.01.2002
HANS HIRTER

Als Reaktion auf den Zusammenbruch der Fluggesellschaft Swissair im Herbst 2001
hatte die GPK des Ständerats Empfehlungen und ein Postulat zur Verbesserung der
Fähigkeit der politischen Instanzen zur Früherkennung von wirtschaftlichen und
anderen für die Politik relevanten Problemen ausgearbeitet. Der Bundesrat war bereit,
diese Anregungen entgegenzunehmen, hielt aber fest, dass die Früherkennung von
Problemen und Krisen eine Daueraufgabe der Verwaltung sei. Dabei könne die
Koordination noch verbessert werden; er denke aber nicht daran, eigene, speziell damit
befasste Institutionen ins Leben zu rufen. 55

ANDERES
DATUM: 11.12.2002
HANS HIRTER

In der Sommersession 2014 versenkte der Ständerat eine Motion der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR), die über die Einführung von
gesetzlichen Ordnungsfristen auf eine Entlastung der Unternehmen im Bereich der
Bewilligungsverfahren abzielte. Der Nationalrat hatte dem Vorstoss im März mit 117 zu
53 Stimmen zugestimmt. Die kleine Kammer folgte damit dem Bundesrat und der
eigenen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), die beide das
Motionsanliegen durch die Verordnung über Grundsätze und Ordnungsfristen für
Bewilligungsverfahren, die am 1. September 2011 in Kraft getreten war, als "weitegehend
erfüllt" betrachteten. Die genannte Verordnung kennt drei Kategorien von
Verhandlungsfristen für Bewilligungsverfahren: Behandlung innert 10 Tagen bei
einfachen Fällen, innert 40 Tagen bei mässig aufwendigen Fällen und innert eines der
gesuchstellenden Person brieflich mitgeteilten Zeitraums bei sehr komplexen Fällen. 56

MOTION
DATUM: 01.01.2014
DAVID ZUMBACH

Im ersten Halbjahr 2014 befassten sich National- und Ständerat mit dem
Revisionsaufsichtsgesetz, das der Bundesrat im Zuge der eingeleiteten Bündelung der
Aufsichtskompetenz über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften überarbeitet
und dem Parlament im August 2013 unterbreitet hatte. Im Kern sah es eine
Zusammenführung aller Aufsichtsaufgaben bei der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) vor. Unter geltendem Recht hatte neben der
Revisionsaufsichtsbehörde auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Aufsichtskompetenzen inne. Der Nationalrat hiess im März 2014 den Gesetzesentwurf
nach der Detailberatung mit 129 zu 51 Stimmen im Grundsatz gut, sprach sich jedoch
dafür aus, dass die FINMA auch in Zukunft selbst direkte Prüfungen bei Banken,
Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen konnte, sofern dies notwendig
sein sollte. Die grosse Kammer hatte sich zu Beginn der Debatte zuerst über einen
Nichteintretensantrag einer von SVP-Vertretern gestützten Kommissionsminderheit
hinwegzusetzen. Diese RK-Mitglieder monierten, dass bei der materiellen Aufsicht und
bei der Analyse der Prozesse hätte angesetzt werden müssen und nicht beim
Organigramm. Die SP und die Grünen waren ihrerseits in der Detailberatung unterlegen.
Sie wollten auch für Personen mit ausreichender Fachpraxis keine Ausnahmen von den
Zulassungsauflagen für die Leitung von Aufsichtsprüfungen erlauben und den
Überprüfungsrhythmus nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen auf fünf Jahre erhöhen,
sondern bei drei Jahren belassen. Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2014
DAVID ZUMBACH
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ein, schuf jedoch zusätzliche Differenzen zum Nationalrat: Zur Gewährleistung des
Berufsgeheimnisses sollten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) Prüfungen von
Anwälten und Notaren nur von Anwälten bzw. Notaren durchführen lassen dürfen. Um
die Qualität dieser Prüfungen zu gewährleisten, nahm der Ständerat zudem in die
Vorlage mit auf, dass Anwälte und Notare nachweisen müssen, dass sie über
einschlägige Kenntnisse im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) verfügen und
vom zu prüfenden Mitglied unabhängig sind. In der Differenzbereinigung stimmte der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates bei einer Enthaltung mit 131 zu 41 Stimmen
zu, womit das Geschäft in die Schlussabstimmung gelangte. Dort wurde es vom
Nationalrat mit 162 zu 35 Stimmen aus einer gespaltenen SVP-Fraktion verabschiedet;
der Ständerat stimmte der Vorlage mit 40 zu 4 Stimmen zu. Nach Ablauf der
Referendumsfrist im Herbst 2014 setzte der Bundesrat die Gesetztesänderung auf den
1. Januar 2015 in Kraft. 57

Der Ständerat überwies in der Sommersession 2015 ein Postulat Cramer (gp, GE), das
den Bundesrat mit der Prüfung eines Massnahmenplans gegen Einkaufstourismus
beauftragte und der Regierung eine Aufstockung des Grenzwachtpersonals nahelegte.
In der Debatte hatte Bundesrätin Widmer-Schlumpf zwar die generelle Notwendigkeit
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps unterstrichen, gab aber gleichzeitig auch zu
bedenken, dass Einsätze von Grenzwächtern keine unmittelbare Wirkung auf den
legalen Einkaufstourismus hätten. 58

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
DAVID ZUMBACH

Eine Motion Giezendanner (svp, AG) forderte 2015 die Befreiung der Unternehmen vom
Statistikaufwand und wollte Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden von den
entsprechenden durch das Bundesamt für Statistik (BFS) erteilten Aufgaben befreit
sehen. Eine ansonsten gleichlautende Motion Schibli (svp, ZH) forderte überdies eine
Prüfung der Entlastungsmöglichkeiten von grösseren Unternehmen im Bereich der
Statistik. Der Bundesrat gab in seiner Antwort zu bedenken, dass mit dem geforderten
Mindestkriterium von 50 Beschäftigten 98 Prozent der Unternehmen und 44 Prozent
der Beschäftigten nicht mehr statistisch erfasst würden und damit diese Informationen
auch nicht mehr in die politischen Entscheidungsprozesse einfliessen könnten. Der
Nationalrat stimmte den Vorstössen, die in der Herbstsession 2015 im Rahmen einer
dringlichen Interpellation zur Frankenstärke behandelt wurden, bei jeweils einer
Enthaltung deutlich mit 119 zu 66 Stimmen bzw. 118 zu 67 Stimmen zu. SVP, FDP, CVP
und BDP votierten für, SP, GLP und die Grünen gegen die Motionen. Anders fiel das
Resultat im Ständerat aus. Die kleine Kammer folgte im März 2016 bei zwei Enthaltungen
mit 30 zu 11 Stimmen der vorberatendenen Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK-SR), die die beiden Geschäfte bei einer Enthaltung einstimmig zur
Ablehnung empfohlen hatte. In der Debatte brachte Ständerat Föhn (svp, SZ) sein
Erstaunen darüber zum Ausdruck, dass die beiden Motionen nicht von der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) behandelt worden waren. Die wirtschaftlichen
Aspekte der Vorlagen seien so in der Vorberatung zu wenig stark berücksichtigt worden,
monierte der Schwyzer Standesvertreter. 59

MOTION
DATUM: 23.09.2015
DAVID ZUMBACH

Die Schätzungen der Kosten von Gesetzes- und Verordnungsänderungen, die der
Bundesrat zu erstellen und in den Berichten zu Vernehmlassungsvorlagen und in den
Botschaften ans Parlament zu publizieren hat, sollen künftig von einer unabhängigen
Stelle geprüft werden. Dies sah eine 2015 eingereichte Motion der FDP-Fraktion vor, die
vom Nationalrat in der Herbstsession 2015 im Rahmen einer dringlichen Interpellation
zur Frankenstärke behandelt und bei zwei Enthaltungen mit 120 zu 64 Stimmen
angenommen und an den Ständerat weitergereicht wurde. Das von der Motionärin
vorgebrachte Argument, wonach in der gängigen Praxis, bei der der Regulator sein
eigenes Werk prüfe, ein Interessenkonflikt immanent sei, stiess bei den geschlossen für
den Vorstoss stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräten der SVP, CVP und BDP
auf Widerhall. SP, Grüne und GLP votierten ihrerseits ebenso geschlossen gegen die
FDP-Motion. 60

MOTION
DATUM: 23.09.2015
DAVID ZUMBACH
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A travers un postulat, Luc Recordon (verts, VD) charge le Conseil fédéral de faire la
lumière et d'envisager des mesures au sujet du commerce de l'or produit en violation
des droits humains. Alors que le postulat a été repris par Liliane Maury Pasquier (ps, GE)
et que le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat, la chambre des cantons l'a
adopté à l'unanimité. 61

POSTULAT
DATUM: 01.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Der Ständerat stimmte im März 2016 einstimmig einer Änderung des
Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) zu, mit der der Bundesrat eine massvolle
Deregulierung der extraterritorialen Zuständigkeit der Schweizer Revisionsaufsicht
erreichen will. Die kleine Kammer unterstützte den bundesrätlichen Ansatz, die
Zuständigkeiten der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) im Schweizer
Markt für ausländische Anleihen zu reduzieren. Zudem soll es ausländischen
Revisionsgesellschaften in Zukunft einfacher möglich sein, sich von der Schweizer
Aufsicht zu befreien. Dafür sollen Investoren in Zukunft jedoch auf die fehlende
staatliche Beaufsichtigung des Revisionsorgans hingewiesen werden müssen. 62

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Afin de répondre à la motion Lombardi (pdc, TI) (12.3637), le Conseil fédéral a soumis au
Parlement une modification de la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LOMag).
Ce projet d'harmonisation nationale des horaires aurait pour principal effet d'étendre
les heures d'ouverture de 6 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et de 6 heures à
19 heures le samedi. Pour appuyer son projet, le Conseil fédéral a mis en avant le
tourisme d'achat dans les cantons frontaliers et une adaptation aux évolutions de notre
société. Alors que la droite a appuyé cette libéralisation, la gauche a fustigé le projet. La
menace du référendum a immédiatement été prononcée. Si le Conseil national a
adopté l'objet par 122 voix contre 64, la chambre des cantons a rejeté d'entrer en
matière à deux reprises. Elle a d'abord rejeté le projet par 18 voix contre 18 avec la voix
prépondérante du président Claude Hêche (ps, JU), puis par 26 voix contre 16. Ce
double rejet a définitivement enterré le projet. 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

In der Sommeression 2016 stimmte auch der Ständerat einer Motion der FDP-Liberalen
Fraktion zu, die forderte, dass die Schätzungen der Kosten von Gesetzes- und
Verordnungsänderungen, die der Bundesrat zu erstellen und in den Berichten zu
Vernehmlassungsvorlagen und in den Botschaften ans Parlament zu publizieren hat,
künftig von einer unabhängigen Stelle geprüft werden sollen. Die kleine Kammer folgte
damit auch der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), die
sich mit 9 zu 4 Stimmen für das Vorhaben ausgesprochen hatte. 64

MOTION
DATUM: 15.06.2016
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 stimmte der Nationalrat wie bereits vor ihm der Ständerat
einer Änderung des Revisionsaufsichtsgesetzes einstimmig zu. Die Anpassungen haben
insofern eine Deregulierung der extraterritorialen Zuständigkeit der Schweizer
Revisionsaufsicht zur Folge, als dass in Zukunft die Zuständigkeiten der
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) im Schweizer Markt für ausländische
Anleihen reduziert werden. Zudem werden es ausländischen Revisionsgesellschaften
dadurch einfacher haben, sich von der Schweizer Aufsicht befreien zu lassen. Zum
Schutz der Investoren müssen diese jedoch neu auf die fehlende staatliche
Beaufsichtigung des Revisionsorgans hingewiesen werden. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2016
DAVID ZUMBACH

A travers un postulat, Jean-Christophe Schwaab (sp/ps, VD) remet en question les
pratiques des sociétés de renseignement de solvabilité. Il affirme qu'il faut
impérativement un encadrement des pratiques et des méthodes utilisées. En effet, une
réalisation inadaptée de ces évaluations de solvabilité prétérite notre économie de
marché. En d'autres termes, il explique qu'une information erronée met en danger
toutes relations contractuelles potentielles car notre système libéral est basé sur la
confiance. Le Conseil fédéral a proposé d'adopter le postulat. La chambre du peuple lui
a emboité le pas en adoptant le postulat sans discussion. 66

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le Conseil fédéral a accepté le message sur la révision totale de la loi fédérale sur les
marchés publics (LMP). En parallèle, le Conseil fédéral a aussi adopté le message sur
l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP). Les objectifs sous-jacents de ces
messages sont l'harmonisation des législations fédérales et cantonales. C'est le secteur
de l'économie qui a fait du pied, durant plusieurs années, pour obtenir un pas dans la
direction d'une harmonisation afin de réduire l'insécurité juridique et les procédures
coûteuses pour les entreprises. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec un postulat, Ruedi Noser (fdp/plr, ZH) est revenu sur la thématique des
entreprises dont l'Etat est conjointement propriétaire. L'objectif est d'établir un
rapport qui définisse les éléments qui permettent de séparer clairement la
réglementation, l'exécution et la surveillance des "state owned entreprises". En effet,
le sénateur souligne les risques de conflits d'intérêts. Par conséquent, il estime qu'un
désenchevêtrement des responsabilités doit primer afin de garantir une bonne
gouvernance. Comme exemple, il mentionne la gestion des hôpitaux cantonaux ou
encore l'aéroport de Zürich. Deux points en particulier soulèvent l'attention du
dépositaire: le cumul de mandats et la possibilité d'interdire à l'Etat d'avoir une forte
participation dans une entreprise. Le Conseil fédéral, qui propose de rejeter ce
postulat, affirme d'abord que l'article 14 de la loi sur le Parlement (LParl) et l'article 60
de la loi sur l'organisation du gouvernement (LOGA) interdisent déjà le cumul de
mandats. En effet, un siège dans un organe de direction d'une entité contrôlée par
l'Etat n'est pas compatible avec un mandat législatif ou exécutif. De plus, il estime
qu'interdire à l'Etat de posséder une participation dans une entreprise serait
disproportionné. Pour appuyer cet argument, le Conseil fédéral rappelle qu'une action
entrepreneuriale de l'Etat répond à un intérêt public. Dès lors, cet intérêt public
domine le risque de conflits d'intérêts. Au Conseil des Etats, Christian Levrat (sp/ps,
FR) s'est opposé à Ruedi Noser (fdp/plr, ZH) en l'accusant de mener un combat
idéologique avec une seule volonté: faire un pas dans la direction de la privatisation de
nombreux services publics. La chambre des cantons a suivi le Conseil fédéral. Il rejette
le postulat par 36 voix contre 6 et 1 abstention. 68

POSTULAT
DATUM: 28.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Le sénateur Noser (fdp/plr, ZH) a demandé un rapport sur les risques de distorsion de
concurrence engendrés par les aides d'Etat. L'objectif est de renforcer la transparence
et d'étudier les corrélations potentielles entre les aides d'Etat et les distorsions de
marché. L'auteur du postulat base son argumentation sur l'article 94 de la Constitution.
Cet article, appelé aussi principe de l'ordre économique, interdit les atteintes à la
concurrence afin d'assurer la liberté économique. Selon l'auteur du postulat, certaines
aides d'Etat ne respecteraient pas cet article constitutionnel. De plus, Ruedi Noser
(fdp/plr, ZH) estime qu'un tel rapport se positionnerait comme un complément
adéquat au postulat Schilliger (fdp/plr, LU). Pour appuyer sa requête, l'auteur cite
plusieurs exemples comme l'interdiction de cabotage sur les bus de longue distance qui
protège les CFF, l'interdiction pour les camions de circuler la nuit sauf exception pour
la Poste suisse ou encore la redevance radio et télévision reversée à la SSR. De son côté,
le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En effet, il rappelle qu'aucune
définition de la notion d'aide d'Etat n'existe à l'heure actuelle ce qui complique
fortement la tâche du rapport demandé et que plusieurs objets parlementaires sur des
pratiques ponctuelles ont déjà été déposés et qu'il est donc plus judicieux de se
concentrer sur ces objets. Le Conseil des Etats a rejeté le postulat par 31 voix contre
10. 69

POSTULAT
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Un postulat déposé par Andrea Caroni (fdp/plr, AR), puis repris par Beat Walti (fdp/plr,
ZH) a demandé un rapport sur l'accès aux marchés fermés de la Confédération.
L'objectif du rapport est d'évaluer si le droit en vigueur garantit une sélection
équitable, transparente et non discriminatoire. Pour être précis, les marchés fermés
concernent les cas de limitation du nombre de fournisseurs d'une activité économique
dans certains domaines. Dans ces cas précis, pour des motifs souvent économiques, les
marchés sont fermés à la concurrence par fait ou par l'intermédiaire d'une régulation.
Dès lors, le dépositaire a estimé que la législation relative à la procédure de sélection
des opérateurs était lacunaire. Il a cité comme exemple l'absence d'appel d'offres pour
les concessions d'utilisation des forces hydrauliques (LFH) ou pour l'exploitation
d'installations de distribution d'électricité (LApEl). Afin de renforcer le poids de son
postulat, le dépositaire a rajouté que dans certains cas, comme les maisons de jeu, les
distilleries, les chemins de fer ou encore les aéroports, il n'existait carrément aucune

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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exigence minimale législative. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a soutenu, sur le fond, la position du dépositaire du
postulat. En effet, il a affirmé qu'une libre concurrence était indispensable pour
maintenir la compétitivité des entreprises helvétiques. Néanmoins, comme une révision
du droit national des marchés publics sera débattue très prochainement au parlement,
il a estimé que le postulat perdait son sens. Au final, si le Conseil fédéral a proposé de
rejeter le postulat, le Conseil national l'a accepté par 118 voix contre 76. La frange plus
libérale du Conseil national a imposé sa volonté. Les voix du PLR, des Vert'libéraux, du
PBD et de l'UDC ont permis l'adoption du postulat. 70

Une motion reprise par Jacques-André Maire (sp/ps, NE) souhaite défendre les
consommateurs suisses face aux tromperies menées par des entreprises étrangères
qui possèdent un numéro de téléphone suisse. La motion charge le Conseil fédéral de,
premièrement, prendre des mesures pour éviter que des entreprises qui ont leurs
activités à l’étranger n’obtiennent un numéro suisse de la part des fournisseurs de
télécommunications helvétiques, dans l’optique de harceler les consommateurs
suisses, et deuxièmement, de faciliter les procédures pour que chaque citoyen puisse
se protéger contre ces comportements indésirables. Selon le dépositaire, cette
pratique de harcèlement téléphonique viole l’art.4, al.1, let.u de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD) car les entreprises qui utilisent ces stratégies
commerciales exercent leurs activités économiques dans un pays tiers. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a précisé que le projet de consultation, dans le cadre de
la révision de la loi sur les télécommunications (LTC), prenait déjà en compte cette
problématique. En outre, il a mentionné le contexte international qui encadre tout
débat sur la télécommunication. Ainsi, il propose d’attendre les recommandations de la
Conférence européenne des administrations des postes de télécommunications avant
d’envisager des pistes nationales. Par ailleurs, il a précisé que les nouvelles
technologies comme le Voice over IP ou la falsification de numéro «spoofing»
rendaient obsolètes les mesures proposées dans la motion. Lors du vote, le Conseil
national a pris le contre-pied du Conseil fédéral et a soutenu la motion par 110 voix
contre 76 et 6 abstentions. Les voix du "non" se sont élevées parmi les rangs de la
droite, et plus précisément de l’UDC et du PLR. 71

MOTION
DATUM: 30.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Einstimmig gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Jutzet (sp, FR) Folge,
welche ein Anrecht der Arbeitnehmenden auf einen 13. Monatslohn im Konkursfall
umfassend schützt. Das geltende SchKG erfasst lediglich die Forderung auf sechs von
möglichen 12 Anteilen. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2002
MARIANNE BENTELI

Einstimmig nahmen beide Kammern eine Änderung des SchKG an, welche das Anrecht
der Arbeitnehmenden auf einen 13. Monatslohn im Konkursfall umfassend schützt.
Bisher regelte das SchKG lediglich die Forderung nach sechs von möglichen 12 Anteilen.
Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Zanetti (sp, SO) Folge, die eine
Begrenzung des Konkursprivilegs für Arbeitnehmerforderungen im SchKG verlangt.
Damit soll sichergestellt werden, dass Lohnbezüger ohne hierarchisch klare
Unterordnung, selbst wenn sie nur einen geringen Lohn beziehen, gegenüber
Arbeitnehmern, die zumindest formal in einem Unterordnungsverhältnis stehen, die
aber aufgrund ihrer Funktion hohe Bezüge ausweisen, bei einem Konkurs schlechter
gestellt werden. Gegen den Antrag der Kommission wurde hingegen eine
parlamentarische Initiative (02.411) Thanei (sp, ZH) für einen besseren Schutz vor
missbräuchlicher Kündigung abgelehnt. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Unfallversicherung

1999 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Folge gegeben, die eine
Änderung des SchKG in dem Sinn verlangte, dass die Prämien der obligatorischen
Unfallversicherung in Zukunft von der Konkursbetreibung ausgenommen werden. Die
grosse Kammer genehmigte nun auch die gesetzlichen Umsetzung einstimmig, worauf
der Ständerat stillschweigend diese Bestimmungen ebenfalls guthiess. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2003
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Unmittelbar vor dem Wechsel von Bundesrat Joseph Deiss ins
Volkswirtschaftsdepartement Ende Dezember präsentierte die CVP ihr
Wirtschaftspapier. Darin forderte sie eine Abkehr von der neoliberalen
Wirtschaftspolitik, eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft und eine gezielte
Förderung der KMU. Ein KMU-Ombudsmann, der vom Sekretariat KMU-Forum und vom
CVP-Generalsekretariat unterstützt wird, soll die Anliegen der kleinen und mittleren
Unternehmen aufgreifen. 75

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 21.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Zum 100-jährigen Jubiläum des Internationalen Tags der Frau am 8. März verteilten die
FDP-Frauen an 400 Unternehmen und an Bundesrat Schneider-Ammann rote
Teppichreste, an welche die Forderung geheftet war, den Zugang für Frauen in die
Teppichetagen zu fördern. Eigentlich sei man als Liberale gegen Quoten, bei lediglich
3% Frauenanteil in den Geschäftsführungen der wichtigsten Schweizer Unternehmen
müsse man sich aber Massnahmen zur raschen und effizienten Frauenförderung
überlegen. 76

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.03.2011
MARC BÜHLMANN

Eine Frauenquote per Gesetz forderten die FDP-Frauen anlässlich eines Treffens
Anfang September. Zwar sei man nach wie vor gegen Etatismus, der Staat müsse aber
eingreifen, wenn die Chancengleichheit faktisch nicht existiere, erklärte die Präsidentin
der FDP-Frauen Carmen Walker-Späh (ZH). In zwei Schritten soll der Frauenanteil in
den Kaderstellen angehoben werden: Vorangehen sollen erstens die öffentlichen
Verwaltungen und die bundesnahen Betriebe. Zweitens sollen börsenkotierte
Unternehmen, falls freiwillige Massnahmen nicht fruchten, verpflichtet werden können,
eine zeitlich befristete Quote einzuführen. 77

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.09.2012
MARC BÜHLMANN

Nach dem deutlichen Ja zur Abzockerinitiative hatte FDP-Nationalrat Ruedi Noser (ZH)
zusammen mit Gleichgesinnten den Verein „SuccèSuisse“ ins Leben gerufen. Ziel ist
eine Verteidigung der liberalen Wirtschaftsordnung gegen Angriffe von rechts und links.
Dem Verein traten relativ rasch rund 600 unternehmerisch tätige Personen bei. Man
versteht sich als Ergänzung zu den bestehenden Wirtschaftsverbänden und will mit
persönlichem Engagement gegen die anstehenden Volksbegehren kämpfen, die das
Erfolgsmodell Schweiz bedrohten: die 1:12-Initiative, die Forderung eines Mindestlohns,
die Einführung der Erbschaftssteuer, die Initiative gegen die Masseneinwanderung und
das Begehren für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung gelte es abzuwenden. Die
zuerst auch parteipolitisch breit aufgestellte Gruppierung verlor allerdings die
Unterstützung der SVP. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi distanzierte sich,
nachdem Noser Opposition gegen die Masseneinwanderungsinitiative angekündigt
hatte. 78

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 03.08.2013
MARC BÜHLMANN
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An der Delegiertenversammlung in Lugano Anfang 2015 diskutierte die FDP unter
anderem ihr Positionspapier zum starken Franken. Mit einem 18-Punkte-Programm
wollte die Partei Massnahmen gegen den Frankenschock empfehlen. Das Papier war
ganz kurzfristig in die Traktandenliste gerutscht, vorgesehen gewesen war ursprünglich
ein Papier zur Gesundheitspolitik. Das Papier, das als Reaktion auf die Aufhebung des
Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank in aller Eile entworfen worden war,
forderte den Abbau von Bürokratie und von administrativen Hürden. Man dürfe der
Wirtschaft zudem keine neuen Steine in den Weg legen. Freihandel, Innovation und
Forschung gelte es nun zu fördern. Das Positionspapier wurde einstimmig
verabschiedet. 79

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.01.2015
MARC BÜHLMANN

Anfang März 2015 standen die Präsidenten der drei bürgerlichen Parteien CVP
(Christophe Darbellay; cvp, VS), FDP (Phillip Müller; fdp, AG) und SVP (Toni Brunner; svp,
SG) vor die Medien, um einen bürgerlichen Schulterschluss in der Wirtschaftspolitik
anzukünden. Mit Hilfe eines Programms, das möglichst viele gemeinsame Punkte wie
etwa ein Verbot neuer Steuern in den nächsten fünf Jahren oder die Bekämpfung
administrativer Kosten für Unternehmen enthalte, wolle man einen einheitlichen
bürgerlichen wirtschaftspolitischen Kurs einschlagen, um den von der Frankenstärke
verursachten Problemen Herr zu werden. 
Weniger konkrete Übereinstimmung fand sich im Ende März vorgelegten Programm
dann freilich in der AHV-, der Energie- und der Europapolitik. Das St. Galler Tagblatt
sprach denn auch von einer «bürgerliche[n] Schnittmenge mit Lücke». Die Linke
reagierte skeptisch auf das gemeinsame Wirtschaftsprogramm. Christian Levrat (sp,
FR), Parteipräsident der SP, sprach davon, dass FDP und CVP vor der SVP kapitulierten
und zu Juniorpartnerinnen würden, sich damit aber für die anstehenden
eidgenössischen Wahlen wohl «das eigene Grab schaufeln» würden. In Le Temps wurde
die Vermutung geäussert, dass vor allem die CVP mit diesem Bündnis die rechte Flanke
sichern wolle; dies sei nach dem BDP-Nein zu einer Fusion mit der CVP nötig, so die
«Schweiz am Sonntag».
Das als gemeinsamer roter Faden gedachte bürgerliche Projekt bekam schon im Mai
2015 erste Risse. Die CVP versagte einem im Rahmen des Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspakets (KAP) von der SVP gestellten Antrag für eine Deckelung
der Staatsausgaben ihre Unterstützung und hiess auch Mehrausgaben im Kulturbereich
gut. Freilich hatten sich auch FDP und SVP im Rahmen des KAP für ein höheres
Armeebudget und eine Entschärfung des Sparprogramms in der Agrarpolitik
ausgesprochen. Der Blick sprach deshalb von einem «Wortbruch in Serie» und von
einem gebrochenen «Sparschwur» und startete für die Sommersession 2015 einen
«Schwur-Check», um aufzuzeigen, wo die bürgerlichen Parteien von ihren
Sparversprechen abwichen. In der Folge meldeten sich im Boulevardblatt kritische
Stimmen von CVP- und FDP-Nationalratsmitgliedern, wonach der Schulterschluss zu
einem Verlust der Glaubwürdigkeit der eigenen Partei führen könnte.
Mitte Juni bezeichnete dann SVP-Parteipräsident Toni Brunner den Schulterschluss in
einem Interview in der «Schweiz am Sonntag» als «Makulatur». Grund dafür war vor
allem auch die Weigerung der FDP, mit der SVP flächendeckende Listenverbindungen
für die eidgenössischen Wahlen einzugehen. Die SVP habe alles versucht, die beiden
anderen Parteien «auf den Pfad der Tugend zurückzubringen», die CVP bewege sich
aber nach links und der FDP sei egal, ob bei den Wahlen die SP oder die SVP zulege. In
der Folge kam es zu gegenseitigen Schuldzuweisungen via Medien. Laut Christophe
Darbellay verabschiede sich die SVP aus dem bürgerlichen Lager, weil sie keine Hand für
Lösungen biete. Zurückhaltender zeigte sich Philipp Müller. Man dürfe nicht nur auf die
Differenzen zeigen, sondern müsse auch darauf schauen, was die bürgerliche
Zusammenarbeit bereits gebracht habe. Die FDP halte deshalb am Schulterschluss fest,
weil es ihr um den Erhalt von Arbeitsplätzen gehe. Die in der Herbstsession von der
bürgerlichen Mehrheit gegen den Willen der eigenen Bundesratsmitglieder
gutgeheissenen Deregulierungsvorstösse wurden denn etwa von der Aargauer Zeitung
als «Lebenszeichen» für die angekündigte bürgerliche Zusammenarbeit interpretiert. 80

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.03.2015
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Linke und ökologische Parteien

Zünglein an der Waage spielte die GLP bei der Debatte um die Abzockerinitiative. War
die Partei zuerst noch für die Bonussteuer, die als direkter Gegenvorschlag vorgelegt
werden sollte, machte sie Mitte Juni eine Kehrtwende und half mit, diese zu versenken.
Bäumle rechtfertigte die von den Befürwortern eines Gegenvorschlages heftig
kritisierte Kehrtwende damit, dass Minder selber gegen die Bonussteuer sei und seine
Initiative wahrscheinlich eher zurückziehe, wenn der indirekte Gegenvorschlag alleine
vorläge. 81

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
MARC BÜHLMANN

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Mitte März wurde eine neue wirtschaftsfreundliche Plattform ins Leben gerufen:
„Succèsuisse“ soll sich laut deren Gründer, Nationalrat Ruedi Noser (fdp, ZH), für die
Verteidigung des schweizerischen Erfolgsmodells einsetzen. Dieses werde zurzeit durch
verschiedenste Volksbegehren infrage gestellt; als Beispiele nannte Noser die linke 1:12-
und die Mindestlohn-Initiative sowie die immigrationskritischen Anliegen Ecopop und
die Initiative gegen Masseneinwanderung. Es stünden bereits 200 bis 500 Unternehmen
hinter Succèsuisse, man wolle sich künftig mit Economiesuisse und dem
Gewerbeverband koordinieren. 82
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